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e-mail poststelle@bk.bund.de

betreff  Anfrage nach dem
Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Berlin, 22. Juni 2022

az  ██████████ ▍█████ ▍██

███▍█████▍██ ▍██

ich habe Ihre E-Mail vom 31. Mai 2022 erhalten. Sie beantragen darin u.a. auf der 

Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG):

„Bitte senden Sie mir  Folgendes zu:

Bei welcher Partei bzw. welchem Ressort der Regierungskoalition liegt das 

Vorschlagsrecht für die Wahl des Bundesbeauftragten für  den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit (BfDI)?“.

Auf Ihren Antrag ergeht folgende Entscheidung:

1.

2.

Sie erhalten eine einfache Auskunft.

Der Bescheid ergeht kostenfrei.



 

 

 

SEITE 2 VON 3

Gründe:

I.

Gemäß § 1 Abs. 1 IFG teile ich Ihnen Folgendes mit:

Für die Personalie des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa 

tionsfreiheit ist das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) federfüh 

rend zuständig. Das BMI unterbreitet der Bundesregierung einen innerhalb der 

Koalition abgestimmten Personalvorschlag zur Beschlussfassung.

II.

Gemäß § 10 Abs. 1,3  IFG in Verbindung mit der Informationsgebührenverordnung 
fallen keine Kosten an.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

████

Rechtsbehelfsbelehrunq:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider

spruch beim Bundeskanzleramt erhoben werden.

Ich weise darauf hin, dass für die vollständige oder teilweise Zurückweisung eines 

Widerspruchs eine Gebühr in Höhe von mindestens 30,00 Euro anfällt.




